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Was heisst das eigentlich konkret ? Kurzarbeit !        

Viele kennen Kurzarbeit nur von ihren Vätern und 

Grossvätern.  Um etwas Licht in die Angelegenheit zu 

bringen, hier die offizielle Definition und Erklärung. 
 

Zur Anmeldung der Kurzarbeit müssen folgende              

Bedingungen gegeben sein: 

 Die Möglichkeit der Kurzarbeit ist im Tarifvertrag, in 

einer Betriebsvereinbarung oder im Arbeitsvertrag 

geregelt 

 Der Betriebsrat muss der Kurzarbeit zustimmen 

 Die Kurzarbeit ist den Arbeitnehmern zumutbar:         

Es handelt sich um einen vorübergehenden, unvermeid-

baren Arbeitsausfall, bei dem über einen Zeitraum von 

mindestens 4 Wochen mehr als 10 % der Arbeitszeit 

für mindestens ein Drittel der Belegschaft ausfällt  

 Es muss ein "erheblicher Arbeitsausfall" vorliegen, der 

durch wirtschaftliche Gründe oder unabwendbare Er-

eignisse verursacht wird 

 Der Arbeitsausfall ist vorübergehend und unvermeid-

bar 

 

Der Arbeitsausfall wird dem Arbeitsamt schriftlich                   

angezeigt. Dem Antrag auf Kurzarbeit liegt eine  Stellung-

nahme des Betriebsrats vor. 
 

NEW  -  NEW  -  NEW 
 

Vorübergehende Änderungen bei der Kurzarbeit  

durch Konjunkturpaket I und II: 

 Die Voraussetzung, dass wenigstens 1/3 der Beleg-

schaft von der Kurzarbeit betroffen ist, entfällt für        

den Zeitraum 01.02.2009 - 31.10.2010  

 Kurzarbeitergeld wird nur dann gezahlt, wenn mehr 

als 10 Prozent des Bruttolohnes entfällt  

 Die maximale Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld 

beträgt statt 6 Monaten 18 Monate, wenn der Anspruch 

darauf bis zum 31.12.2009 entsteht 

 Vorhandene Überstunden müssen vorher nicht abge-

baut werden 

 Wenn Vereinbarungen zur Beschäftigungssicherung 

vorliegen, haben diese keine Auswirkung auf die             

Gewährung von Kurzarbeitergeld 

Kurzarbeit ist ein Instrument für Unternehmen,                     

in schwierigen Wirtschaftslagen Entlassungen                     

zu vermeiden. In vorübergehenden schlechten Auftrags-

lagen kann weniger oder überhaupt nicht gearbeitet   

werden.  In dieser Zeit erhalten die Arbeitnehmer    

Kurzarbeitergeld. Der Arbeitgeber spart auf diese Weise        

Personalkosten ein, ohne Mitarbeiter entlassen             

zu müssen. Die Arbeitnehmer andererseits verzichten 

auf Einkommen, da das Kurzarbeitergeld nicht das       

Einkommen komplett ersetzt, verlieren aber ihren     

Arbeitsplatz nicht. Je nach Familienstand bekommt ein 

Arbeitnehmer für die Zeiten der Nichtbeschäftigung      

60 oder 67 Prozent des letzten Nettogehaltes,                    

für die Beschäftigungsphasen das normale, anteilige 

Einkommen gezahlt. So der Gesetzgeber. 

Arbeitslosigkeit ? Zur Zeit noch kein Thema                                  

über das man bei uns im Betrieb spricht. 
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Urlaub verfällt nicht wegen Krankheit 
 

Ein Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub erlischt nicht, 

wenn der Arbeitnehmer ihn wegen Krankheit nicht aus-

üben konnte. Nach einer aktuellen Entscheidung des          

Europäischen Gerichtshofs ist der nicht genommene Jah-

r e s u r l a u b  a b z u g e l t e n                                                                        

Az.: C-350/06 und C-520/06). 

Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hatte dem EuGH 

einen Fall vorgelegt, in dem ein Arbeitnehmer aufgrund 

einer Arbeitsunfähigkeit seinen  Anspruch auf bezahlten 

Urlaub nicht ausüben konnte. Gemäß § 7 III 1 Bundesur-

laubsgesetz muss der Urlaub grundsätzlich im laufenden 

Kalenderjahr genommen werden. Wird er ins nächste 

Jahr übertragen, so muss der Arbeitnehmer ihn spätestens 

im März wahrnehmen - ansonsten verfällt der Anspruch 

(§ 7 III 3 BUrlG). Diese Regelung muss nunmehr vor 

dem Hintergrund der EuGH Entscheidung korrigiert              

werden. Könne der Urlaub wegen Krankheit nicht wahr-

genommen werden, so sei er durch den Arbeitgeber                 

finanziell abzugelten.  

Als Maßstab dafür nennen die Richter das Gehalt, das der 

betreffende Arbeitnehmer während der freien Zeit bezo-

gen hätte.     
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Weil Denken die schwerste Arbeit ist,                                            

die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.  

Henry Ford 

Das kritische Jahrbuch 

2008/2009 
 

von Wolfgang Lieb und Albrecht Müller 
 

ISBN: 978-3-00-026393-4 

Frischer Wind aus Berlin 
 

Wir möchten Euch liebe Grüsse und die Solidarität          

unserer Freunde in der Arbeitnehmervertretung bei der 

Landesbank Berlin AG und der Landbank Berlin Holding 

AG übermitteln.  

Die Berliner Kollegen stehen uns, besonders in der jetzi-

gen, nicht immer einfachen Zeit mit ihrer langjährigen 

Erfahrung im Betriebsrat sowie Aufsichtsrat der LBB mit 

Rat und Tat zur Seite. 
 

Das  TEAM-UTE bedankt sich an dieser Stelle  bei den 

Kolleginnen und Kollegen aus Berlin für die Zusendung 

einer Benefiz-CD, die aus den Aufsichtsratstantiemen          

finanziert wurde und deren Verkaufserlös gemeinnützigen 

Organisationen zu Gute kommt. 
 

Wer soziale Verantwortung kennt, handelt danach. 
 

Let´s do it together ! 
 
 

Neben den Kolleginnen und Kollegen der Landesbank 

Berlin unterhält das TEAM-UTE weitere Kontakte zu 

freien Listen in Betriebs– und Aufsichtsräten, um eine   

effektive Mitarbeit in unserem Betriebsrat sicherzustellen.  

Aller Unkenrufe zu trotz stehen wir bei Weitem nicht       

alleine da. WIR schauen über den Tellerrand, tauschen 

regelmäßig Informationen und Erfahrungen mit anderen 

Betrieben und Branchen aus.  

Gewerkschaftliche Organisation ist zwar ein wichtiger 

Bestandteil unserer Gesellschaft,  jedoch tragen Betriebs-

ratsmitglieder freie Listen quer durch die  Republik ihren 

Teil zu erfolgreicher Betriebsratsarbeit bei.  

 

Take a view: http://www.frischerwind-online.de/ 

Schlichtung  -  was das ? 
 

In den letzten Tagen ein häufig gebrauchter Begriff 

bei und im Betrieb. Warum eigentlich eine Schlich-

tung  - was steckt dahinter ? 

Die Schlichtung soll in einem entsprechenden Fall            

Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat         

verhindern oder sie beenden, d. h. wenn z. B. Verhand-

lungen gescheitert sind. Die Initiative einer Schlichtung 

kann von jeder der beiden Seiten vorgeschlagen werden. 

Die Schlichtung ist von einer neutralen Person durchzu-

führen. Sie gibt einen den Impuls, der von beiden Partei-

en akzeptiert werden kann. In unserem Fall, zum Thema 

Betriebsruhe bzw. BSK-Abbau, wurde die Schlichtung 

von einem Arbeitsrichter in Nürnberg vollzogen.         

Die Ergebnisse sind mittlerweile hinreichend bekannt.  :)  

Unternehmensverantwortung  
wie ging das nochmal ? 

 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 

gibt in seinem aktuellen Newsletter die Gründung eines 

Forums zur gesellschaftlichen Verantwortung von                 

Unternehmen (Corporate Social Responsibility = CSR)              

bekannt.  

Dort sollen "40 Persönlichkeiten aus Wirtschaft,  Zivilge-

sellschaft, Gewerkschaften, Wissenschaft und Politik" 

darüber befinden, wie nachhaltige Unternehmensverant-

wortung in Deutschland etabliert werden könnte. Man 

habe sich bereits darauf verständigt, dass "Transparenz 

und verantwortliches Handeln  gerade im Zeitalter der 

Globalisierung unerlässlich" seien. Vor dem Hintergrund, 

dass nun weitere 120 Milliarden Euro für die                       

Bad-Bank-Pläne der Bundesregierung vom Steuerzahler 

zur Verfügung gestellt werden müssen, ist diese Erkennt-

nis wenig - aber ein Signal. 
 

HM  -  steht so was von Unternehmensverantwortung 

nicht bereits im Grundgesetz ? 
 

Wer uns den entsprechenden Grundgesetz Artikel                         

per E-Mail zusendet, kann ein interessantes                

Buch gewinnen. Bei mehreren Einsendungen                     

entscheidet das Los. 


